
 

  

 

Abteilung Gemeindeschreiberei 
Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez 
Tel. 033 655 33 15 
gemeindeschreiberei@spiez.ch 

 
 

Spiez – Aus dem Gemeinderat 
 

Montag, 1. September 2025 
 
 
Geringfügige Änderung von Art. 6C ZPP Unteres Kandergrien der Uferschutzplanung Nr. 10 
„Heimstätte Gwatt – Unteres Kandergrien“ 
Der Gemeinderat hat die geringfügige Änderung nach Art. 122 Abs. 7 der Bauverordnung (BauV) 
der Uferschutzplanung Nr. 10 „Heimstätte Gwatt – Unteres Kandergrien“ beschlossen. 
 
Festlegung der Gewässerräume in der baurechtlichen Grundordnung 
Bei der Festlegung der Gewässerräume in der baurechtlichen Grundordnung konnte die Phase „Vor-
prüfung“ abgeschlossen werden. Für die restlichen Phasen des Planerlassverfahrens wird ein Nach-
kredit von CHF 60‘000 zum Verpflichtungskredit von CHF 85‘000 genehmigt. Der Nachkredit ist er-
forderlich aufgrund von gestiegenen Anforderungen und zusätzlichen Erkenntnissen während der 
Planungsphase. 
 
Erweiterung Parkplatz und Einführung Gebührenpflicht Parkplatz Turnhalle Seematte 
Die Gemeinde hat seit längerer Zeit Parkplatz- und Verkehrsprobleme rund um die Turnhalle See-
matte. Besonders in den Abendstunden führen Trainingsbetrieb und Mehrfachnutzung von Turnhalle 
und Fussballplatz regelmässig zu Engpässen und unübersichtlichen Situationen. Trotz Signalisation 
wurden Parkvorgaben oft missachtet. 
 
Zur Entlastung schafft die Gemeinde zehn zusätzliche Parkplätze beim Fussballplatz und sieht vor, 
zwei Felder mit Ladestationen sowie ein Behindertenparkplatz auszuweisen. Dafür wurde vom Ge-
meinderat die Verordnung zum Reglement über die Benützung der öffentlichen Parkplätze teilrevi-
diert. 
 
Die neue Regelung sieht eine Gebührenpflicht von 07.00 bis 19.00 Uhr und in den Sommermonaten 
vom 1. April bis 31. Oktober eine Gebührenpflicht während 24 Stunden vor. Die Gebühr für die erste 
Stunde und zweite Stunde beträgt je CHF 1.00. Für jede weitere Stunde beträgt die Gebühr 
CHF 1.50. Die maximale Parkdauer beträgt 12 Stunden. Wohnmobile und Wohnanhänger sind vom 
Parkieren ausgeschlossen. 
 
Ziel ist es, die Parkplatznutzung zu ordnen, unerlaubtes Dauerparkieren zu verhindern und die Ver-
kehrssicherheit zu erhöhen. Die neue Regelung tritt mit der Inbetriebnahme der Ticketautomaten in 
Kraft. 
 
 
Spiez, 3. September 2025 
 
 
Auskunftsperson:  
Beat Graf, Abteilungsleiter Gemeindeschreiberei 
Telefon direkt 033 655 33 17 
 
 
 
 


